
 

Sitzungstitel7 2015.RRGR.305 1 

Der Grosse Rat 
des Kantons Bern 

Le Grand Conseil 
du canton de Berne 

 
  

 
 
Mittwoch (Vormittag), 10. Juni 2015

 
Volkswirtschaftsdirektion 
 
73 2015.RRGR.305 Motion 086-2015 Fuhrer-Wyss (Burgistein, SP) 
Der Gutsbetrieb Hondrich muss weiterhin biologisch bewirtschaftet werden 
Richtlinienmotion 
 
 
 
Vorstoss-Nr.: 086-2015 
Vorstossart: Motion 
Eingereicht am: 16.03.2015 

Eingereicht von: Fuhrer-Wyss (Burgistein, SP) (Sprecher/in) 

 

 

 
Baumann (Suberg, Grüne) 

 

 

Weitere Unterschriften: 0 

Dringlichkeit gewährt: Ja 19.03.2015 

RRB-Nr.: 544/2015 vom 6. Mai 2015 
Direktion: Volkswirtschaftsdirektion 

 
Der Gutsbetrieb Hondrich muss weiterhin biologisch bewirtschaftet werden 
 
Der Regierungsrat wird beauftragt,  
1. in der Leistungsvereinbarung mit dem Gutsbetrieb Hondrich die biologische Bewirtschaftung wei-

terhin als Bedingung festzulegen 
2. in der Leistungsvereinbarung mit dem Gutsbetrieb Hondrich die Biomilchproduktion für die Alp-

käseproduktion weiterhin als Bedingung festzulegen 
Begründung: 
Die ehemaligen Gutsbetriebe der verschiedenen Inforama-Schulstandorte sind heute verpachtet. 
Die Zusammenarbeit mit den Schulen läuft über Leistungsvereinbarungen zwischen den Pächtern 
und dem LANAT. 
Zurzeit liegt ein Gesuch des Pächters des Betriebs Hondrich vor, in dem der Ausstieg aus dem Bio-
landbau und die Auslagerung der Milchkühe in eine Betriebsgemeinschaft und in einen neuen Stall 
fern ab vom Hondrich beantragt werden. 
Zu Punkt 1: 
In der Leistungsvereinbarung mit dem Gutsbetrieb Hondrich ist die biologische Bewirtschaftung 
festgeschrieben. Auf das Jahr 2000 wurde auf Biolandbau umgestellt. 
Der Anteil an Biobetrieben wächst in der Schweiz kontinuierlich, 11,8 Prozent aller Landwirtschafts-
betriebe in der Schweiz werden biologisch bewirtschaftet. Der Kanton Bern liegt mit 10,4 Prozent 
etwas unter dem Durchschnitt. Im Bergkanton Graubünden sind es 55 Prozent aller Betriebe (Zah-
len 2013). Das zeigt auch, dass gerade für die Landwirtschaftsbetriebe im Berggebiet der Bioland-
bau ein positives Entwicklungsmodell darstellt. Es kann nicht sein, dass mit einem Ausstieg aus 
dem Biolandbau des Gutsbetriebs Hondrich ein rückwärts gerichtetes Zeichen gesetzt, ja gar ein 
Rückschritt gemacht wird. Der Biolandbau hat Zukunftspotenzial, und Biolebensmittel haben stetig 
wachsende Marktanteile. Mit der biologischen Bewirtschaftung auf dem Hondrich können im Gegen-
teil Lösungsansätze für viele Herausforderungen in der Landwirtschaft aufgezeigt werden. Man 
könnte sich dort z. B. bewusst auf eine antibiotikaminimierte Tierhaltung ausrichten. 
Zu Punkt 2: 
Der Hondrich ist das Zentrum für die bernische Alpkäserei. Jedes Jahr nutzen viele Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer das Angebot der Ausbildung in der Alpkäsefabrikation. Nicht nur die Aus- und 
Weiterbildung der Alpsennen wird am Hondrich gewährleistet, auch besteht im dritten Lehrjahr der 
Landwirte die Ausbildung in der Alpkäsefabrikation. Und im Rahmen der Weiterbildung zur Berufs- 
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und Meisterprüfung Landwirt wird das Modul Alpkäserei angeboten. Der Berner Alpkäse besticht 
durch seine hohe Qualität und seine ursprüngliche Produktionsweise. Genau das wird am Hondrich 
als Zentrum der bernischen Alpkäserei gelernt und weitergegeben.  
Der bestehende Stall auf dem Gutsbetrieb Hondrich ist veraltet. Dadurch wird unter Umständen 
auch eine Investition nötig. Trotzdem darf die Käsereimilchproduktion auf dem Hondrich nicht auf-
gegeben werden, denn das Interesse an der Alpkäserei steigt, und in anderen Landesteilen wird die 
Biokäseproduktion als Absatzmarkt erfolgreich aufgebaut und gefördert. 
Begründung der Dringlichkeit: Es liegt ein Gesuch für die Umstellung des Betriebs auf konventionel-
le Landwirtschaft vor und damit verbunden auch eine Auslagerung der Milchproduktion. 
 
Antwort des Regierungsrats 
 
Bei der vorliegenden Motion handelt es sich um eine Motion im abschliessenden Zustän-
digkeitsbereich des Regierungsrats (Richtlinienmotion). Es geht dabei um Fragen des Vollzugs der 
landwirtschaftlichen Bildung, die in einem Verwaltungsvertrag geregelt sind. Der Regierungsrat hat 
bei Richtlinienmotionen einen relativ grossen Spielraum hinsichtlich des Grads der Zielerreichung, 
der einzusetzenden Mittel und der weiteren Modalitäten bei der Erfüllung des Auftrags, und die Ent-
scheidverantwortung bleibt beim Regierungsrat. 
Die Gutsbetriebe des Inforama sind seit dem Jahr 2000 verpachtet. Aufgrund einer eingehenden 
politischen Diskussion wurde damals entschieden, den Gutsbetrieb des Inforama Berner Oberland 
auf dem Hondrich nach den Richtlinien der Bio Suisse zu bewirtschaften. 
Im Jahre 2009 erfuhr der Gutsbetrieb Hondrich einen Pächterwechsel. Die neue Pächterschaft ver-
pflichtete sich vorgängig, die geltenden Bewirtschaftungsbedingungen zu übernehmen. Die Pflicht 
zur Bewirtschaftung nach den Richtlinien der Bio Suisse ist in der Leistungsvereinbarung zwischen 
Inforama und der Pächterschaft festgelegt.  
Der Gutsbetrieb Hondrich ist mit knapp 10 ha Landwirtschaftlicher Nutzfläche unterdurchschnittlich 
gross. Deshalb erwies sich das Zusammengehen mit dem Stammbetrieb der neuen Pächterschaft 
als zukunftsträchtige Lösung. Probleme boten allerdings die Stallungen des Gutbetriebes Hondrich. 
Für die Aufstallung von Kühen sind die Läger zu wenig breit. Eine entsprechende Ausnahmebewilli-
gung läuft Ende 2015 aus. Die Standortleitung des Inforama Berner Oberland hat mit der Pächter-
schaft intensiv nach möglichen Lösungen gesucht und festgestellt, dass am Standort Hondrich kei-
ne Erweiterung möglich ist. Daher wurde 2013 zwischen den Partnern entschieden, eine externe 
Lösung für einen Stallneubau zu suchen. 
Inzwischen hat die Pächterschaft eine externe Lösung mit einem lokalen Partner gefunden und will 
mit diesem eine Betriebsgemeinschaft eingehen. Allerdings wird der Partnerbetrieb konven-tionell 
geführt und da der Betrieb grösser ist als der der Pächterschaft, verlöre der Gutsbetrieb Hondrich 
vorübergehend den Bio-Status. Die Betriebsgemeinschaft würde für zwei Jahre auf den Status 
«Umstellungsbetrieb» fallen, was nach Ansicht der Pächterschaft zu aufwändig ist. Sie stellt daher 
das Gesuch um Umstellung auf konventionellen Landbau.  
Der Regierungsrat hat Verständnis für das Anliegen der Pächterschaft, sich an die neuen Rahmen-
bedingungen anzupassen und dabei die Strukturen zu bereinigen. Er ist auch bereit, gewisse 
Nachteile in Kauf zu nehmen, wie die weiteren Wege für einen Teil des Praxisunterrichts. Er be-
trachtet aber die biologische Bewirtschaftungsform nach den Richtlinien der Bio Suisse als Vorgabe, 
die seinerzeit aus einer eingehenden politischen Diskussion hervorgegangen ist. Der Regierungsrat 
ist überzeugt, dass eine Umstellung auf konventionelle Bewirtschaftung auch angesichts der zwi-
schenzeitlichen Entwicklung ein falsches Zeichen für die Entwicklung des Berggebietes setzen wür-
de. 
Der Regierungsrat beantragt: 
Annahme 
 
Präsident. Damit gehen wir zu Geschäft 73, Motion Fuhrer «Der Gutsbetrieb Hondrich muss wei-
terhin biologisch bewirtschaftet werden». Das ist eine Richtlinienmotion. Wir beraten das Geschäft 
in reduzierter Debatte. Die Regierung ist bereit, die Richtlinienmotion anzunehmen. Ist dieser Antrag 
im Rat bestritten? – Jawohl, er ist bestritten. Die Motionärin hat das Wort.  
  
Regina Fuhrer-Wyss, Burgistein (SP). Es geht hier um den Gutsbetrieb Hondrich, der weiterhin 
biologisch bewirtschaftet werden sollte. Die Landwirtschaftsbetriebe des Inforamas gehören dem 
Kanton Bern. Seit dem Jahr 2000 sind diese Betriebe verpachtet. An die Pachtverträge sind Bewirt-
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schaftungsbedingungen geknüpft. Beim Betrieb Hondrich ist in der Leistungsvereinbarung die Be-
wirtschaftung nach den Biorichtlinien festgelegt. Beim Pächterwechsel im Jahr 2009 war es dem 
Pächter klar, dass der Biolandbau eine Voraussetzung ist. Er wusste also, worauf er sich einlässt. 
Jetzt, knapp sechs Jahre später, hat der Pächter ein Gesuch um Ausstieg aus dem Biolandbau ge-
stellt.  
Der Biolandbau entspricht bestens den heutigen Anforderungen in der Landwirtschaft und in der 
schweizerischen Agrarpolitik. Der Biolandbau verbindet nachhaltige Lebensmittelproduktion, Um-
weltleistungen und Tierwohl miteinander. Hinzu kommt, dass Biolebensmittel auch eine grosse 
Nachfrage am Markt haben. Viele Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten wollen Biole-
bensmittel und der Marktanteil wächst jedes Jahr.  
Der Hondrich ist im Berner Oberland der Ausbildungsstandort für die Alpwirtschaft und für die Alp-
käserei und dort sehr wichtig. Mit unserer Forderung, dass auf dem Betrieb weiterhin Biomilch pro-
duziert werden soll, wird der Standort Hondrich gestärkt. Für die Berner Berglandwirtschaft haben 
der Biolandbau und die Alpkäseproduktion ein grosses Zukunftspotential. Wir dürfen doch hier nicht 
einen Rückschritt machen im Biolandbau, nur weil dieser nicht mehr ins Betriebskonzept des Päch-
ters passt. Mir ist dies ein grosses Anliegen, darum wandle ich die Motion in ein Postulat um und 
hoffe damit auf grosse Unterstützung von Ihnen hier im Saal.  
 
Präsident. Sie haben es gehört; der Vorstoss wurde in ein Postulat umgewandelt.  
 
Jürg Iseli, Zwieselberg (SVP). Ich finde es schade, dass die Befürworter nicht vor mir reden, denn 
ich bin ein ganz klarer Gegner. Ebenso wird unsere Fraktion den Vorstoss auch in Postulatform 
ablehnen. Warum? Es kann doch nicht sein, dass wir eine staatlich verordnete Bewirtschaftungsart 
von unseren Gutsbetrieben fordern. Dem Ratsentscheid von 1998 lag zugrunde, dass der damalige 
Bewerber Biolandbau betreiben wollte und das Parlament nichts dagegen hatte. Dass es aber 16 
oder 15 Jahre später eine Änderung geben kann, sollte in diesem Saal allen klar sein.  
Ich spreche hier sehr gerne zu diesem Thema. Es gibt vier Punkte, die für mich begründen, weshalb 
der Antrag des Pächters berechtigt ist. Erstens haben wir einen innovativen Jungbauern, der den 
Hondrich bewirtschaftet. Er hat die Leistungsvereinbarung mit dem Kanton immer eingehalten und 
stets Hand geboten. Nun hat er aber einen Rindviehstall, der den heutigen tierschützerischen An-
forderungen nicht mehr genügt, und die Übergangszeit läuft auf den 01. 01. 2016 aus. Wenn Sie in 
diesem Saal bestimmen, dass weiterhin eine biologische Bewirtschaftung erfolgen muss, so kann 
der Pächter ab dem 01. 01. 2016 keine Kühe mehr im Stall anbinden. Wenn er sagt, er könne so 
nicht weiterfahren, und wenn er den Betrieb zurückgibt, muss der Kanton einen Pächter finden, der 
das Land wohl biologisch bewirtschaftet, aber er kann in diesem Stall keine Kühe mehr halten. Der 
Kanton hat es verpasst, einen konformen Stall zu bauen. Zweitens ist die Alpkäserei auf silofreie 
Milch angewiesen, die der Pächter weiterhin produzieren will. Drittens kann – wie bereits gesagt – in 
diesem Stall kein Rindvieh mehr gehalten werden. Ich bitte Sie, auch das Postulat abzulehnen. Die-
ser Pächter soll die Möglichkeit haben, seine innovative Betriebsform weiterzuführen und nicht dazu 
verpflichtet werden, weiterhin Bio machen zu müssen. 
 
Ulrich Stähli, Gasel (BDP). Dieses Postulat bringt all die Ratsmitglieder, denen der Schulstandort 
Hondrich echt am Herzen liegt, in eine ganz schwierige Situation. Es darf hier nicht um pro- oder 
kontra biologische Bewirtschaftung gehen. Vielmehr geht es darum, dass wir die Voraussetzungen 
schaffen, damit man auch weiterhin auf dem Hondrich das Handwerk des Alpkäsers erlernen kann 
und der Schulstandort auch längerfristig nicht gefährdet ist. Sowohl die Motionäre wie auch die 
Gegner der Motion – oder nun des Postulats – haben überzeugende Argumente.  
Die Landwirtschaft hat wegen Uneinigkeit schon einmal einen Schulstandort verloren. Der Schwand 
in Münsingen wurde geschlossen, ohne dass der Kanton schlussendlich einen Mehrwert bekam. 
Das war mir eine Lehre. Was ist nun höher zu gewichten? Die restriktive Auflage der Biobewirt-
schaftung – trotz kleiner Betriebsfläche und nicht gesicherter Milchmenge an diesem Standort – 
oder eine pragmatische Lösung mit dem bisherigen Pächter? Dieser garantiert einen geordneten 
Schulbetrieb und macht einen tiergerechten Stallneubau für den Kanton vertretbar. Das ist auch 
noch wichtig. 
Eine Tatsache ist jedenfalls, dass man das Käsen genau gleich gut lernen kann, ob es nun «norma-
le» Hondrichmilch oder Bio-Hondrichmilch ist. Wichtig ist, dass man es im Kanton Bern überhaupt 
noch lernen kann und nicht auf einmal ins Bündnerland gehen muss. Nach intensiven Diskussionen 
in der Fraktion sind wir mehrheitlich der Meinung, dass der Grosse Rat den beiden jungen, innovati-
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ven Bauern nicht operative Vorschriften machen soll. Zudem ist uns die Erhaltung des Schulstand-
orts am wichtigsten. Wir lehnen deshalb mehrheitlich auch das Postulat ab und hoffen, dass wir mit 
diesem Entscheid die Weichen für die Zukunft des Hondrichs richtig stellen.  
 
Niklaus Gfeller, Rüfenacht (EVP). Wir sind uns wahrscheinlich alle einig hier im Saal, dass der 
Vorstoss nicht gerade so ganz die Kompetenz des Grossen Rats betrifft. Er hat Fragen aufgewor-
fen, die eigentlich in der Exekutive behandelt und geklärt werden. Der Entscheid, dass im Hondrich 
Biolandwirtschaft betrieben wird, sollte aus Sicht der EVP-Fraktion länger anhalten als nur gerade 
ein bisschen mehr als 10 Jahre. Die Umstellung auf Bio braucht doch eine gewisse Zeit und wenn 
der Kanton wieder zur konventionellen Landwirtschaft zurückkehren will, ist dies ein schlechtes Sig-
nal für die Biolandwirtschaft. Solche «Hin-und-her»-Entscheide lösen Fragen aus und stellen die 
Biolandwirtschaft aus unserer Sicht eher in ein schiefes Licht. Wir begrüssen daher sehr, wenn der 
Regierungsrat in seiner klaren Antwort daran festhält, dass auf dem Hondrich auch weiterhin nach 
den Richtlinien von Biosuisse gewirtschaftet werden soll. Die EVP–Fraktion wird deshalb dieses 
Postulat mehrheitlich unterstützen.  
 
Matthias Burkhalter, Rümligen (SP). Für die SP–Fraktion ist Biolandwirtschaft etwas Positives, 
etwas Fortschrittliches. Die SP–Fraktion ginge möglicherweise sogar noch weiter und würde viel-
leicht eine Motion erwägen, die besagt, alle Betriebe, die der Kanton Bern unter Landwirtschaftsbe-
trieben führt, müssten nach biologischen Standards bewirtschaftet werden. Wir haben ja in Witzwil 
den grössten Bauernbetrieb der ganzen Schweiz, und wir haben auch in Prêles einen grossen Bau-
ernbetrieb. Ich würde es vorbildlich finden, wenn sich der Regierungsrat dazu durchringen könnte, 
alle Landwirtschaftsbetriebe, welche im Besitz des Kantons sind, nach biologischen Richtlinien be-
wirtschaften zu lassen. Die SP–Fraktion ist ganz klar dafür, dass das Postulat angenommen wird 
und wir einer einmal festgelegten Richtlinie oder Meinung auch weiterhin folgen. Bitte unterstützen 
Sie dieses Postulat. 
 
Kilian Baumann, Suberg (Grüne). Ich spreche für die grüne Fraktion und bin zugleich auch Mitmo-
tionär. Nachdem wir den Vorstoss eingereicht hatten, sind doch einige Gerüchte an uns herange-
tragen worden. So ist zum Beispiel behauptet worden, die Schule auf dem Hondrich könne nicht 
mehr weiterbetrieben werden. Es wurde behauptet, der Landwirtschaftsbetrieb müsse eingehen. Es 
wurde behauptet, er könne keine Betriebsgemeinschaft gründen. Wir sind all diesen Punkten immer 
wieder nachgegangen und mussten feststellen: Es sind Behauptungen, es ist nicht wahr. Es wurde 
einfach versucht, uns Druck aufzusetzen.  
Was wir mit Klarheit wissen, ist: Der Biomarkt boomt weiterhin. Wir haben in der Schweiz Regionen 
– beispielsweise in Graubünden –, die dank der gezielten Ausrichtung auf die biologische Landwirt-
schaft eine Wertschöpfungssteigerung in einem erstaunlichen Ausmass erreichen konnten. Dazu 
gibt es auch Zahlen. Es gibt aber auch Regionen in der Schweiz, wo noch sehr viel Potential vor-
handen wäre. Eine dieser Regionen ist das Berner Oberland. Weil die Landwirtschaftsschule auf 
dem Hondrich im Berner Oberland eine Vorbildfunktion hat mit einer Ausstrahlung auf die ganze 
Region, ist es enorm wichtig, dass dieser Gutsbetrieb auch weiterhin biologisch bewirtschaftet wer-
den kann. Eine Aufgabe der biologischen Produktion wäre ein sehr schlechtes Signal. Es würde so 
quasi der Eindruck erweckt, Bio würde nicht rentieren, man habe es einmal probiert im Oberland, 
aber es habe nicht funktioniert, und das stimmt absolut nicht.  
Weiter hat sich der jetzige Pächter verpflichtet, den Betrieb biologisch zu bewirtschaften. Er wusste 
genau, worauf er sich einlässt bezüglich der Verunkrautung des Betriebs und bezüglich der not-
wendigen Stallerneuerung, von der man schon lange wusste. Regina Fuhrer hat es erwähnt: Auch 
konventionelle Bauern müssen sich an die Tierschutzverordnungen halten. Seitens des Kantons 
und der Pächterschaft hätte man sicher früher mit der Stallplanung beginnen müssen. Würde man 
die Biobewirtschaftung aufgeben, müsste der Betrieb auch zwingend neu ausgeschrieben werden. 
Das ist ein wichtiger Punkt. Jetzt die Spielregeln mitten im Spiel noch zu ändern, wäre sehr un-
gerecht gegenüber allen anderen Bewerbern, die man damals nicht wollte. (Der Präsident bittet den 
Redner, zum Schluss zu kommen.) Der Regierungsrat unterstützt diese Motion, die grüne Fraktion 
unterstützt die Motion einstimmig, und hoffentlich unterstützen auch Sie den Biolandbau. 
 
Hans-Jörg Pfister, Zweisimmen (FDP). Im Jahr 1998 hat das Parlament entschieden, dass die 
Landwirtschaftsbetriebe Rüti wie auch Hondrich eine biologische Bewirtschaftung betreiben müs-
sen. Und heute möchte der Pächter des Hondrich diese Bestimmung aufheben.  
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Vor sechs Jahren wurde der Betrieb Hondrich neu ausgeschrieben. Es gab mehrere Bewerber. Drei 
davon zogen sich zurück, weil sie keine biologische Bewirtschaftung betreiben wollten, und es blie-
ben zwei Bewerber übrig. Es wäre falsch und stossend, wenn man dies heute hier ändern würde. 
Ich bin dafür, dass eine Änderung möglich ist, aber dann muss der Betrieb neu ausgeschrieben 
werden. Biolandwirtschaft hat im Moment Zukunft. Biomilch konnte den Preis halten, während der 
Preis für konventionelle Milch zusammenfiel, und deshalb müssen wir hier eine biologische Bewirt-
schaftung verlangen. Der Pächter hat am 28. 12. 2010 einen Pachtvertrag unterschrieben. Darin ist 
eine Leistungsvereinbarung enthalten und diese Leistungsvereinbarung ist er eingegangen. Des-
halb unterstützt die FDP mehrheitlich diesen Vorstoss. 
 
Michel Rudin, Lyss (glp). Die Debatte hat ein bisschen etwas von einer Grundsatzdiskussion. Da-
zu möchten wir uns nicht unbedingt äussern. Wir von den Grünliberalen sind sicherlich für die Wahl-
freiheit. Aber wenn wir zu etwas stehen, dann ist es, dass es einen Ausbildungsstandort im Kanton 
Bern gibt. Wo dieser ist, dazu möchten wir uns nicht abschliessend äussern. Für uns ist es wichtig, 
dass Landwirte im Kanton Bern sowohl in der biologischen wie auch in der konventionellen Bewirt-
schaftung ausgebildet werden können.  
Man kann aber ganz ehrlich sagen, die Motion war umstritten. Jetzt, nach dem der Vorstoss in ein 
Postulat gewandelt wurde, werden wir diesem grossmehrheitlich zustimmen. Vielleicht noch einige 
Worte zu unseren Erwägungen: Zum einen sind es – wie Jürg Iseli sagte – die Aspekte des Wirt-
schaftlichen und der Innovation. Es ist natürlich nicht an uns Grünliberalen, dies zu bremsen. Infol-
gedessen gab es gewisse kritische Stimmen, auch bezüglich der Betriebsgrösse und anderen As-
pekten. Aber Niklaus Gfeller und Kilian Baumann haben darauf hingewiesen, dass der Rat diese 
Entscheidungen vor zehn Jahren so getroffen hat und wir glauben nicht, dass man hier hin und her 
wechseln sollte. Wir haben uns dann aus diesem Grund mehrheitlich dazu entschieden, dass wir 
das Postulat annehmen. 
 
Jakob Schwarz, Adelboden (EDU). Die EDU–Fraktion kann sich eigentlich dem Votum von Kolle-
ge Stähli anschliessen. Er hat das wirklich gut gesagt: Es gibt beide Seiten in diesem Geschäft. 
Aber letztendlich haben wir das Gefühl, es werde hier etwas überhöht als Signalwirkung dargestellt. 
Ich kenne keinen Bauern in meinem Umfeld – ich bin auch Bauernsohn –, der wegen der biologi-
schen Bewirtschaftung auf dem Hondrich auf Bio umstellen würde. Wenn man sich dies erhofft, 
oder Oberländer Bauern zu Bio zwingen möchte, dann ist das der falsche Weg. Wir sind für eine 
pragmatische Lösung. Der Kanton hat Versäumnisse bei der Infrastruktur gemacht. Wir wollen kei-
ne Schliessung des Betriebs riskieren und werden deshalb auch ein Postulat ablehnen. 
 
Präsident. Damit übergebe ich dem Volkswirtschaftsdirektor, Herrn Regierungsrat Rickenbacher, 
das Wort. 
 
Andreas Rickenbacher, Volkswirtschaftsdirektor. Ich möchte herzlich danken für die Debatte. 
Ich glaube, die Argumente liegen auf dem Tisch. Herr Grossratspräsident, ich erlaube mir eine viel-
leicht etwas humoristische Bemerkung ganz am Anfang. Ich überlege mir jetzt gerade, worüber wir 
hier eigentlich diskutieren. Ursprünglich war dies eine Richtlinienmotion. Die Motion wurde umge-
wandelt in ein Postulat, also eigentlich diskutieren wir jetzt über ein Richtlinienpostulat. Ich bin nun 
über 21 Jahre in diesem Saal tätig und bin mir dennoch nicht ganz im Klaren darüber, was denn die 
Konsequenzen eines Richtlinienpostulats sind. Das würde dann eigentlich heissen, die Regierung 
ist frei in der Beurteilung, ob sie etwas prüfen will.  
Ich bin klar der Meinung – und komme damit zum ernsthafteren Teil –, dass wir hier auf einer opera-
tiven Ebene diskutieren. Eine operative Ebene, die wahrscheinlich nicht die Ebene des Parlaments 
und aus meiner Sicht nicht einmal die Ebene des zuständigen Regierungsmitglieds und auch nicht 
des Regierungsrats als Gesamtbehörde ist. Vielmehr handelt es sich um die operative Ebene des 
Amtes für Landwirtschaft und Natur und dort insbesondere des Inforamas. Wir haben per Zufall 
heute Herrn Wildisen bei uns im Saal in seiner ersten Woche als neuer Leiter des Inforamas. Und 
ich zumindest – und ich hoffe, es geht Ihnen auch so – habe volles Vertrauen in die neue Leitung 
des Inforamas. Ich bin sicher, dass diese verschiedene offene Fragen gut lösen und auch diese 
Frage hier im operativen Bereich richtig lösen wird. Es gibt Schwierigkeiten, beispielsweise mit der 
Stallung, wo jetzt Ende 2015 die Übergangsfrist ausläuft. Darüber haben wir gerade vorhin noch 
diskutiert. Aber, meine Damen und Herren Grossrätinnen und Grossräte, es gibt nun wirklich opera-
tive Fragen, bei denen ich der Meinung bin, dass man diese auch auf der operativen Ebene lösen 
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sollte.  
Aus meiner Sicht und der Sicht des Regierungsrats ist es gut, dass wir auf dem Hondrich nach wie 
vor einen Biobetrieb haben. Das ist sicher auch wichtig für die Berglandwirtschaft, weil innerhalb der 
Berglandwirtschaft die Biolandwirtschaft ein wichtiger Betriebszweig ist. Ich kann sagen, dass aus 
Sicht der Direktion der Standort Hondrich in keiner Art und Weise gefährdet ist, wie dies zum Teil in 
der Diskussion im Vorfeld auch erwähnt wurde. Aus meiner persönlichen Sicht als zuständiges Re-
gierungsmitglied ist der Hondrich ein wichtiger Standort, eben weil er einen Betriebszweig der brei-
ten bernischen Berglandwirtschaft in der Aus– und Weiterbildung und Beratung abdeckt. Deshalb ist 
dieser Standort in keiner Art und Weise gefährdet. Ich finde es wichtig, dass wir dort einen Biobe-
trieb haben und werde daher in meiner Kompetenz von meiner Direktion aus und mit dem Amt für 
Landwirtschaft und Natur alles daran setzen, dass wir das weiterführen können. Insofern würde 
wahrscheinlich nichts allzu Schlimmes passieren, wenn Sie jetzt hier dieses Richtlinienpostulat 
überweisen. 
 
Präsident. Wir stimmen über das Postulat ab.  
 
Abstimmung 
 
Der Grose Rat beschliesst: 
Ablehnung als Postulat 

Ja 68 

Nein 71 

Enthalten   7 

 

Präsident. Sie haben das Postulat abgelehnt. Damit ist das Geschäft bereinigt.  
 


